Beiblatt zur Mitteilung über die Gewährung einer Förderung

I.Allgemeine Bewilligungsbedingungen und –auflagen
1. Die Förderungsmittel sind so wirtschaftlich, sparsam und zweckmäßig wie möglich und nur zu dem Zweck 

zu verwenden, für den sie gewährt wurden. Ihre Auszahlung darf – soferne im Einzelfall kein abweichender Zahlungsplan vorgesehen ist – nur soweit und nicht früher bewirkt werden, als sie zur Leistung fälliger Zahlungen im Rahmen des Förderungszweckes benötigt werden.

2. Die für das laufende Finanzjahr vorgesehene Gewährung einer Förderung wird gegenstandslos, wenn die

Voraussetzungen für die Auszahlung nicht bis zum Schluss des betreffenden Kalenderjahres vorliegen und die fördernde Stelle nicht ausdrücklich einer Verlängerung der Förderungszusagen zustimmt. 

3. Zum Zweck der Überwachung der widmungsgemäßen Verwendung der gewährten Förderung hat der

Förderungsempfänger Organen des Förderungsgebers die Überprüfung der Durchführung des Vorhabens durch Einsicht in die Bücher und Belege sowie durch Besichtung an Ort und Stelle zu gestatten und ihnen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Der Förderungsnehmer hat die Verpflichtung, alle diesbezüglich in Betracht kommenden Bücher und Belege bis zum Ablauf von sieben Jahren nach Auszahlung der Förderung sicher und geordnet aufzubewahren. Der Förderungsempfänger erklärt sich ausdrücklich bereit, sich nach Förderungserhalt der Kontrolle durch den Landesrechnungshof zu unterziehen. 

4. Der Förderungsempfänger hat dem Förderungsgeber über die Durchführung des Vorhabens unter Vorlage 

eines zahlenmäßigen Nachweises innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss des geförderten Vorhabens zu berichten. Aus diesem Bericht müssen die Verwendung der empfangenen Förderungsmittel und aus dem zahlenmäßigen Nachweis eine durch Belege nachweisbare Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben zu entnehmen sein. Hat der Förderungsempfänger für den gleichen Verwendungszweck auch eigene Mittel eingesetzt, oder von einem dritten Rechtsträger Mittel erhalten, so haben sich die Darlegung in dem Bericht und in der zahlenmäßigen Nachweisung auf alle mit der geförderten Leistung zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben des Förderungsempfängers zu erstrecken. Hieraus folgt, dass die zahlenmäßige Nachweisung bei der Förderung eines Einzelvorhabens (z.B: Anschaffung eines Gerätes, Herausgabe einer Festschrift) nur die mit diesem zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben des Förderungsempfängers, bei der globalen Förderung aller Leistungen oder eines nicht abgrenzenden Teiles der Leistung des Förderungsempfängers (z.B.: Gesamttätigkeit eines Vereines während eines Jahres: Übernahme eines Teiles der Abgangsdeckung) jedoch alle Einnahmen und Ausgaben des Förderungsempfängers zu umfassen hat.

5. Der Förderungsempfänger hat mit der Durchführung des Vorhabens gemäß dem vereinbarten Zeitplan das

Vorhaben zügig durchzuführen und innerhalb der vereinbarten, ansonsten innerhalb einer angemessenen Frist abzuschließen.

6. Der Förderungsempfänger hat alle Ereignisse, welche die Durchführung des geförderten Vorhabens

verzögern oder unmöglich machen, oder eine Abänderung gegenüber dem bekannt gegebenen Förderungszweck oder vereinbarten Auflagen oder Bedingungen bedeuten würde, dem Förderungsgeber unverzüglich anzuzeigen.

7. Die gewährte Zuwendung ist vorbehaltlich weiterer gesetzlicher Ansprüche zuzüglich einer marktüblichen

Verzinsung gerechnet ab dem Tag der Auszahlung auf Verlangen des Förderungsgebers (vorzeitig) rückzuerstatten, wenn

· der Förderungswerber über wesentliche Umstände unrichtig oder unvollständig unterrichtet worden ist, oder

· das Vorhaben durch ein Verschulden des Förderungsempfängers nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann oder durchgeführt worden ist, oder

· die unverzügliche Meldung von Ereignissen, welche die Ausführung der geförderten Leistung verzögern oder unmöglich machen, oder deren Abänderung erfordern würde, unterlassen worden ist, oder

· die Förderung widmungswidrig verwendet worden ist, oder den Erfolg des Vorhabens sichernde Auflagen oder Bedingungen aus Verschulden des Förderungsempfängers nicht eingehalten worden sind, oder

· vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht beigebracht worden sind, sofern in diesen Fällen eine schriftliche, der Eigenart der geförderten Leistung entsprechende befristete und ausdrücklichen Hinweis auf die Rechtsfolgen enthaltende Mahnung ohne Erfolg geblieben ist, oder

· vor ordnungsgemäßen Abschluss des geförderten Vorhabens über das Vermögen des Förderungsnehmers oder innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Abschluss des geförderten Vorhabens über das Vermögen des Förderungsnehmers ein Ausgleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines Konkurses mangels kostendeckenden Vermögens abgelehnt wird und dadurch - z.B. durch Schließung des Unternehmens – der Förderungszweck nicht erreichbar oder gesichert erscheint.

8. Für den Fall, dass nur ein Teil der Förderung widmungswidrig verwendet wird, ist der widmungswidrig

verwendete Teil rückzuerstatten, es sei denn, dass durch die teilweise widmungswidrige Verwendung der Förderungszweck zur Gänze wegfällt. Im Falle, dass das Vorhaben nur teilweise nicht durchgeführt werden kann oder durchgeführt worden ist, hat der Teilbarkeit des geförderten Vorhabens der Förderungsnehmer die Förderung nach Maßgabe der Differenz zwischen dem Wert des geförderten Vorhabens und dem Wert der erbrachten Teilleistung rückzuerstatten, es sei denn, dass die erbrachte Teilleistung für sich allein nicht förderungswidrig ist.

9. Bei Vorliegen eines Rückforderungsgrundes oder wenn durch andere Umstände die ordnungsgemäße

Durchführung des Vorhabens nicht gewährleistet erscheint, werden weitere Überweisungen 
bzw. Auszahlungen von Förderungsmitteln nicht vorgenommen.

II. Besondere Bewilligungsbedingungen und –auflagen

In den Druckwerden (Broschüren, Programme, etc.) ist in geeigneter Weise auf die finanzielle Unterstützung durch den Förderungsgeber hinzuweisen, auf dem I. Innenblatt (=Titelblatt) ist Name und Logo des Förderungsgebers, in Schriftgröße der Untertitel nach den Vorgaben des Corporate Designs anzuführen, im Impressum der Vermerk „Gefördert aus Naturschutzmitteln des Landes Steiermark“. Das Corporate Design des Förderungsgebers ist ferner bei der Umschlaggestaltung zu berücksichtigen.

Bei Filmen, Videos, Tondia- und Diaschauen ist im Vorspann und im Nachspann auf die finanzielle Unterstützung des Förderungsgebers mittels Schriftzug und Logo hinzuweisen.

Werden im Rahmen des geförderten Vorhabens Einrichtungen oder Geräte, deren Wert (Preis) im Einzelfall 
€ 1.453,50 übersteigt, ausschließlich oder überwiegend aus nicht rückzahlbaren Förderungen angeschafft, hat der Förderungsempfänger bei Wegfall oder bei wesentlicher Änderung des Zuwendungszweckes dem Förderungsgeber dem Verkehrswert zum Zeitpunkt des Wegfalles bzw. Änderung des Verwendungszweckes entsprechende Abgeltung in Geld zu erstatten, oder auf Verlangen des Förderungswerbers die betreffenden Einrichtungen oder Geräte zwecks weiterer Verwendung zur Verfügung zu stellen oder in das Eigentum des Landes zu übertragen. Wurde die Anschaffung nicht ausschließlich aus Förderungsmitteln des Landes getätigt, ist der Förderung durch das Land entsprechend prozentueller Anteil des Verkehrswertes abzugelten.

Der Förderungsempfänger ist verpflichtet, unmittelbar wirtschaftliche Vorteile, die sich während oder innerhalb von fünf Jahren nach der Durchführung des geförderten Vorhabens hieraus für ihn ergeben, unverzüglich dem Förderungswerber anzuzeigen und hat die erhaltene Zuwendung nach Maßgabe des aus dem geförderten Vorhabens während oder innerhalb von fünf Jahren nach dessen Durchführung erzielten Gewinns oder der sich hieraus ergebenden Verwertungsmöglichkeiten rückzuerstatten.

III. Der Förderungswerber hat sich vor dem Empfang einer gewährten Förderung nachweislich durch Unterzeichnung der Zweitausfertigung dieses Beiblattes zur vorbehaltlosen Erfüllung der oben angeführten allgemeinen und besonderen Bedingungen und Auflagen zu verpflichten.

......................................., am ...............................
.........................................................................................







             (Rechtsverbindliche Unterschrift des Förderungswerbers)

